
93 der ,Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über den Antrag (55/ A) der Abgeordneten 
Mühlbacher, Grabher-Meyer und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 

Garantiegesetz 1977 geändert wird 

Die Abgeordneten Mühlbacher, Grabher-Meyer 
und Genossen haben am 28. September 1983 den 
gegenständlichen Antrag im Nationalrat einge~ 
bracht und ua. wie folgt begründet: 

Die Regierungsvorlage des Gesetzentwurfes 
eines Bundesgesetzes über die Förderung von Maß­
nahmen zum Schutz der Umwelt (Umweltfondsge­
setz) (66 der Beilagen) enthält in § 5 Arten der För­
derung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt 
gemäß § 3. Diese Förderung;arten sollen d.urch die 
Möglichkeit einer Garantieübernahme durch die 
Finanzierungsgarantie-Gesellschaft mbH (FGG) 
ergänzt werden. Der gegenständliche Antrag 
betreffend das Garantiegesetz 1977 in der gelten­
den Fassung soll die gesetzlichen Voraussetzungen 
für die Garantieübernahme schaffen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den Initia­
tivantrag in seiner Sitzung am 12. Oktober 1983 in 
Verhandlung genommen. Zum Gegenstande spra-

Kuba 
Berichterstatter 

chen außer dem :Berichterstatter die Abgeordneten 
Dr. Veselsky, Dr. Schüssel, Dipl.-Ing. Dr. 
Z.i t t m a y rund E i g r u b e r sowie der Bundes­
minister für Finanzen Dr. S a Ich e r. 

Von den Abgeordneten Dr. Ve sei s k y und 
Ei g ru b e r sowie von den Abgeordneten Dr. 
S c h ü s sei, Dr. Ve s e '1'5 k y und Ei g r u b e r 
Wurden Abänderungsanträge, gestellt. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf in 
der Fassung dieser Abänderungsanträge mit Stim~ 
meneinhelligkeit angenommen. 

Der Ausschuß traf ferner einhellig die Feststel­
lung, er gehe davon aus, daß die Finanzierungsga­
rantie-Gesellschaft mbH in ihren Richtlinien sehr 

. wohl auf die Sicherung oder V erbess~rung der 
Ertragslage Wert legen solle: 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanz­
und Budgetausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem .a n g e s chi 0 s sen ~ n • / 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige /. 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 1983 10 12 

Müblbacher 
Obmann 
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2. 93 der Beilagen 

Bundesgesetz vom XXXXXXX, mit dem 
das Garantiegesetz 1977 geändert wird. 

·Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Garantiegesetz 1977, BGBI. Nr. 296, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr.102l1979, 
338/1981,263/1982 und 634/1982, wird wie folgt 
geändert: 

1. Im § 1 Abs. 2 ist der Betrag von ,,6,5 Milliar­
den Schilling" durch den Betrag von ,,10 Milliar­
den Schilling" zu ersetzen. 

2. § 1 Abs. 2 Z 1 lit. c hat zu lauten: 

"Finanzierung von Maßnahmen zum Schutze 
der Umwelt im Sinne des § 3 des Umweltfondsge­
setzes, BGBI. Nr .... ./1983, sofern dierechtsver­
bindliche zustimmende Erklärung des· Umwelt- . 
fonds über die Förderungswürdigkeit vorliegt; 
oder" 

3. Im § 1 Abs. 2 ZIerhält die bisherige lit. "c" 
die Bezeichnung "d". 

4. § 1 Abs. 2 Z 2 hat zu lauten: 
,,2. auf Grund der von der Gesellschaft zu beur­

teilenden Vorschauen die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Unternehmens, zu \ dessen 
Gunsten die Garantie übernommen wird, 
erwarten lassen, daß die Verbindlichkeiten 
aus den gararitierten Krediten (Darlehen) 

während der Laufzeit der Garantie vereinba­
rungsgemäß zurückgezahlt werden können 
oder die garantierte Beteiligu.ng eine nachhal­
tige Verbesserung der Finanzierungsstruktur 
ergibt." 

5. Im § 1 Abs.3 Z 1 lit. b lit. cc ist nach dem 
Strichpunkt das Wort "oder" anzufügen. 

6. Im § 1 Abs. 3 Z llit. b ist nach der lit. cc fol­
gende lit. dd anzufügen: 

"dd) der gewährte Kredit der Finanzierung 
von Maßnahmen zum· Schutze der 
Umwelt dient;" 

7. Im § 1 Abs. 3 Z 2 ist die Zahl ,,17" durch die 
Zahl ,,20" zu ersetzen. 

8. Nach § 7 ist folgender § 7 a einzufügen: 

,,§ 7 a. Der Finanzprokuratur wird übertragen, 
die Gesellschaft gemäß dem Prokuraturgesetz, 
StGBI. Nr. 172/1945, vor allen Gerichten zu ver­
treten und auf deren Verlangen zu beraten. Unbe­
schadet dessen ist die Gesellschaft ermächtigt, sich 
von einer hiefür geeigneten physischen und juristi­
schen Person vertreten und beraten zu lassen." 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1984 
in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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